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Kurz informiert

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

 Ihre Vorteile
×   5 Stunden FAO – einfach 

und bequem vom Büro aus

×  alle FAO-relevanten Inhalte 
auf einen Blick – keine 
mühseligen Recherchen

×   Prüfungsbogen ausfüllen 
und bei Erfolg sofort Teilnahme-
bestätigung ausdrucken

×  keine Mehrkosten, 
da im Abonnement enthalten

Ihr Zusatzvorteil: 
FAO-Selbst studium mit 
Lern erfolgskontrolle
Seit 2015 dürfen 5 von 15 Zeitstunden in der 
FAO-Fortbildung mittels Selbststudium inklusive 
Lernerfolgskontrolle absolviert werden.

Nutzen Sie deshalb jetzt den kostenlosen Fortbildungs-
service zu Ihrem Informationsdienst: Als Abonnent 
können Sie einfach und bequem die prüfungsrelevanten 
Inhalte lesen und durch einen Multiple-Choice-Test 
Ihre FAO-Teilnahmebestätigung erwerben.

So funktioniert es

Sie finden auf der jeweiligen IWW-Produkt-Webseite 
unter der Rubrik FAO-Fortbildung alle zur Beantwortung 
der Prüfungsfragen benötigten Beiträge auf einen 
Blick (Umfang ca. 55 Seiten, entsprechen fünf Zeit-
stunden).

Vom 1. bis 30. Juni bzw. vom 1. bis 15. Dezember 
füllen Sie den Multiple-Choice-Test mit 25 Fragen 
und je vier Antwortmöglichkeiten online aus. Wenn 
Sie mindestens 75 % der Fragen richtig beantworten, 
ist der Test bestanden. Nach be stande nem Test 
können Sie die FAO-Teilnahme bestätigung direkt 
herunterladen bzw. ausdrucken.

Weitere Informationen zum FAO-Selbststudium 
erhalten Sie unter iww.de/fao.
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Teilnahmebestätigung

Frau

Erika Mustermann

Musterstraße 123a

54321 Musterstadt

1. Januar 2015

Nachweis des Selbststudiums mit Lernerfolgskontrolle

zur Vorlage nach § 15 FAO

Wir bestätigen Ihnen, dass Sie im Wege des Selbststudiums 

in fünf Zeitstunden (netto) insgesamt 55 Seiten aus der Berichterstattung 

des IWW-Informationsdienstes Familienrecht kompakt 

der Ausgaben 1 – 5/2015 zu folgenden Themen gelesen haben:

• Güterrecht

• Nebengüterrecht

• Prozessrecht

• Schnittstellen/Nebengebiete

• Sorge- und Umgangsrecht

• Unterhalt

• Versorgungsausgleich

Ferner haben Sie an der IWW-Lernerfolgskontrolle teilgenommen und diese mit 

Erfolg absolviert. Dazu haben Sie mindestens 75 % der 25 Fragen 

zum o. g. Berichtsstoff richtig beantwortet. Es gab regelmäßig vier Antwortmög-

lichkeiten mit einer oder mehreren richtigen Antworten. 

Dr. Jürgen Böhm

Geschäftsführer

▶▶ Oberlandesgericht München
Arrestgrund ist ausdrücklich festzustellen

| Mit dem strafprozessualen Arrest – der einstweiligen Blockade von Ver-
mögenswerten – soll verhindert werden, dass sich die Vermögenslage des 
Schuldners verschlechtert und damit die Vollstreckung des Urteils vereitelt 
oder wesentlich erschwert wäre. Dabei muss die ungünstige Veränderung 
unmittelbar bevorstehen und darf noch nicht abgeschlossen sein. |

Das OLG München weist in seiner Entscheidung vom 23.2.17 (23 U 4047/16, 
 Abruf-Nr. 193241) darauf hin, dass selbst eine gegen den Gläubiger  gerichtete, 
arglistige Vertrags verletzung den Arrest nur rechtfertigt, wenn konkrete 
 Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der Schuldner sein Vermögen dem  Zugriff 
des Gläubigers entziehen will. Ein Arrestgrund ist auch dann nicht  gegeben, 
wenn der Arrestanspruch des Gläubigers aus einer gegen ihn gerichteten 
strafbaren Handlung des Schuldners resultiert (OLG Bamberg 12.11.12, 4 U 
168/12, ZWH 13, 290; OLG Hamm 16.8.06, 20 U 84/06, NJW-RR 07, 388), sondern 
nur, wenn die Umstände der Straftat im Einzelfall den Schluss zulassen, dass 
sich der Arrestschuldner auch künftig nicht rechtstreu verhalten wird – z. B. 
wenn er den Versuch unternimmt, die Vollstreckung zu vereiteln, indem er den 
Vermögenszuwachs beiseiteschafft (OLG Saarbrücken 22.7.13, 4 W 26/13).

▶� Auch der BGH hat festgehalten, dass es mit dem allgemeinen Erfahrungs-
satz, wonach derjenige, der einmal unredlich  gewesen ist, das auch in 
 Zukunft sein werde, nicht getan sein kann (BGH 11.3.75, VI ZR 231/72).

▶� Soweit es in dem BGH-Beschluss vom 24.3.83 (III ZR 116/82) heißt, es 
 bestehe regelmäßig ein Arrestgrund, wenn das vorsätzliche vertrags-
widrige Verhalten des Schuldners mit einer gegen den Gläubiger gerich-
teten strafbaren Handlung zusammenfalle, ergibt sich aus der Wortwahl 
„regel mäßig“ wie auch aus den Gründen, dass gleichwohl auf die  konkreten 
Umstände abzustellen ist. Jede schematische  Lösung verbietet sich.
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▶▶ FAO-Fortbildung
Sie sind fachanwalt? Hier können Sie bequem 5 Stunden  
Pflichtfortbildung absolvieren! 

| Nach § 15 FAO müssen sich Fachanwälte kalenderjährlich auf ihrem 
 jeweiligen Fachgebiet fortbilden. Inzwischen sind 15 Stunden jährliche 
 Fortbildung Pflicht. 5 Stunden hiervon dürfen Fachanwälte mittels Selbst-
studium mit anschließender Lernerfolgskontrolle absolvieren. |

Nutzen Sie das FAO-Selbststudium mit Lernerfolgskontrolle des IWW  Instituts 
(www.iww.de/fao). Zweimal jährlich (1.6. bis 30.6. und 1.12. bis 15.12.) können 
Sie als Abonnent der PStR die Lernerfolgskontrolle kostenlos absolvieren. 
 Gehen Sie dazu auf www.iww.de/pstr/rubrik/fao-fortbildung. Dort finden Sie 
im oberen Bereich unterhalb der Überschrift „FAO-Selbststudium mit 
Lernerfolgs kontrolle“ alle notwendigen Informationen beschrieben.
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